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ÜBERSICHT: 
Wichtige Satzungsregeln, die die Vereinskasse schützen

	

	Form der
Kündigung
	Formvorschriften für Kündigungserklärungen enthält das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) nicht, sodass Sie diese in der Satzung
Ihres Vereins frei regeln können. Da mündliche Kündigungen kaum beweisbar sind, sollten Sie auf Text-, besser noch
auf Schriftform bestehen. Etwa so:
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Oder:
Die Kündigung bedarf der Schriftform.

	Fristen
	Eine ordentliche Kündigung muss nicht sofort wirksam werden. Zum Schutz der Vereinskasse können Sie Fristen vorsehen
– maximal 2 Jahre (§ 39 BGB). Da das sehr lang ist und möglicherweise neue Mitglieder abschreckt, empfehle ich Ihnen eine moderate Regelung. Beispiele:
· Die Kündigung der Mitgliedschaft ist mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Jahresende möglich.
· Die Mitgliedschaft kann zum Ende eines Kalenderquartals gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen.
· Der Austritt aus dem Verein ist zum 30. Juni und zum 31. Dezember eines Jahres mit einer Ankündigungsfrist von 6 Wochen zu erklären.

	Rückzahlung
von
Mitgliedsbeiträgen
	Ist die Kündigung der Mitgliedschaft auch im laufenden Jahr möglich, hat das Mitglied Anspruch auf anteilige Rückzahlung,
sofern es schon den Jahresbeitrag oder einen Beitragsanteil über seine Mitgliedschaftsdauer hinaus gezahlt hat (Kammergericht
(KG) Berlin, Urteil vom 22.09.2008, Az. U 47/08). Das können Sie durch eine kluge Satzungsregelung verhindern.
Beispiel: Endet die Mitgliedschaft vor Ablauf des Kalenderjahres (alternativ: Geschäftsjahres) werden über die Kündigungsfrist
hinaus gezahlte Mitgliedsbeiträge vom Verein nicht erstattet.

	Aufnahmegebühren
	Einen Erstattungsanspruch auf beim Eintritt in den Verein gezahlte Aufnahmegebühren gibt es nur dann, wenn die Satzung dies
ausdrücklich vorsieht. Das ist nicht allen Mitgliedern klar. Sie könnten zur Klarstellung folgende Regelung in die Satzung aufnehmen. Da Aufnahmegebühren per se in der Satzung verankert sein müssen, könnten Sie dies dann „auf einen Rutsch“ erledigen:
Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. Höhe und Fälligkeit der Aufnahmegebühr wird von der
Mitgliederversammlung beschlossen. Eine Rückzahlung der Aufnahmegebühr bei Beendigung der Mitgliedschaft erfolgt nicht.

	Arbeitsleistungen,
Abgeltung
	Arbeitsleistungen, zu denen Mitglieder verpflichtet sind, können Zahlungspflichten werden, wenn die Arbeitsleistung nicht erfüllt
wird und sich entsprechende Regelungen in Satzung und Beitragsordnung finden. Scheidet ein Mitglied aus, muss es bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens die Arbeitsstunden oder die entsprechenden Entschädigungszahlungen leisten. Da dies nicht allen Mitgliedern immer klar ist, empfiehlt sich auch hier eine Klarstellung in der Satzung. Etwa so:
(1) Jedes Mitglied leistet jährlich 10 Arbeitsstunden (= Zeitstunden). Ausgenommen hiervon sind Mitglieder unter 14 Jahren
und über 65 Jahren. Die Ableistung der Arbeitsstunden muss durch einen vom jeweiligen Abteilungsleiter abgezeichneten
Arbeitszettel nachgewiesen werden.
(2) Der Arbeitszettel ist dem Vorstand bis zum 31. Januar des Folgejahres vorzulegen. Nicht nachgewiesene Arbeitsstunden
werden mit 17,50 Euro pro Arbeitsstunde berechnet.
(3) Der Vorstand kann einem Mitglied auf Antrag Befreiung von der Arbeitsleistung bzw. Zahlungspflicht erteilen.
Der Vorstand entscheidet nach billigem Ermessen.
(4) Endet die Mitgliedschaft, werden alle bis zum deren Ende noch offenen Arbeitsstunden in eine Geldforderung des Vereins
gegen das Mitglied umgewandelt und werden sofort fällig.

	Mahngebühren
	Wenn die Satzung dies zulässt, können Sie von säumigen Mitgliedern – ebenso wie von säumigen Ex-Mitgliedern – für deren
noch offene Beiträge Mahngebühren verlangen. Gesetzliche Vorgaben zur Höhe der Mahngebühr gibt es nicht, manche Gerichte
gehen von maximal 5 Euro aus (pro Mahnung).
Formulierungsbeispiele:
In der Satzung:
Von säumigen Mitgliedern können Mahngebühren verlangt werden. Näheres regelt die Beitragsordnung.
In der Beitragsordnung:
· Ab der 2. Mahnung beträgt die Mahngebühr … Euro je Mahnung.
· Die Mahngebühr beträgt … Euro je Mahnung.
· Für die erste Mahnung werden die Portokosten als Mahngebühr berechnet. Für jede weitere Mahnung werden zusätzlich … Euro als Mahngebühr berechnet.
· Für die erste Mahnung beträgt die Mahngebühr … Euro. Bei weiter andauerndem Zahlungsverzug wird das Beitragsinkasso einem Inkassounternehmen übergeben.
· Bei einem Rückstand der Beiträge für mehr als … Monate werden Mahngebühren in Höhe von … Euro je Mahnung erhoben.
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